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1. Vorbemerkungen 
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zum Bebauungsplan 133 

- Brucknerstraße = 

Anlage 3 

Der räumliche Geltungsbereich lJ.egt i.m Stadtteil Sto I.orenz, 
Gemarkung St. Lorenz, Flur 17. Er erfaßt die GrundstUcke 
17/2 tlw. und 17/4 de:c' Gemarkung S t. Lorenz, Flu:c 17~ 

2? Bisherige Entwicklun.g~ · 

Baulicher Bestand 

D:i.e Flächen des Geftungsbereiches sind b:L;sher u:nl)ebaut ge··" 
blieben und als Zeitkleingärten im F'lächennutzungspla:n da:P·
gestellt. Di.e Festsetzung von Wohnfläc:hen~ Flächen für den 
Gerneinbedarf und Verkehr'sflächen erfordert eine Ä:nderung des 
Flächennutzungsplanes. 

3. Bisherige :B'ests.etzungen 

Im Geltungsbereich sind keine älteren städtebi::ml:lchen Pläne 
rechtsverbindlich. 

4. Anlaß der. Planaufstellung = Planungszi.el. 

Der Bebauungsplan wit'd aufgestellt$ um Baugelände für den 
Wohnungsbau und fÜI' bauliche Anlagen des Gerneinbedarfs 
(Altershe:i.m) zu schaffen. Hierzu werden die für die verl-cehrs,~ 
und versorgungstechnische Entwicklung erforderlichen F.'lächen · 
sowie Art und Maß der' baul1chen Nutzung der Grundstücke fest= 
gesetzt. 

5. Planinhalt 
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D:i.e Grundstücke im Geltung,sbere:i.ch sollen als 'fAllgem~:::ines 
·wohngebietn (WA) für ein~ und mehrgeschosfd.ge offene bzw. 
geschlossene Bauweise mit entsprechenden GPu.ndflächen- und 
Geschoßflächenzahlen festgesetzt werden. 
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Die geplanten Straßen sollen in endgültig erfo::t:'derlicher B!"ei.te 
entsprechend der Regelprofile in der Satzung der·Hansestadt 
Lübeck über d1e Erhebung des Erschließungsbeitrages ausge~ 

. baut werden. · 
In allen Straßen des Geltungsbereiches sind Sehmu.tzvvT:tsser~.~ 
Regenwasser-"' Fr::i.schvvasser·~ 9 Gas~, Elelctr:Lzität~ und Fern-·· 
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spreohleitungen vorgesehen. 
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Im Geltungsbereich ist der Neubau eines Altersheimes er
forderlich. 

6. Folgemaßnahmen 
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Die Bereitstellung des für die Nutzung zu öffentlichen Zwecken 
festgesetzten, in Privathand befindlichen Geländes soll mög
lichst durch freihändigen Erwerb erfolgen. Andernfalls kann 
eine Grundstücksumlegung, hilfsweise die Enteignung durchge
führt werden. Falls, erforderlich, können auch Grenzregelungen 
vorgenommen werden. · '· 

Der Bebauungsplan sieht, falls kein freihändiger Erwerb möglich 
ist, im wesentlichen folgende Maßnahmen vor: ·· 
Grenzregelung für das Flurstück 17/4 .. Flur 17 (Kaufmannschaft),. 
Enteignung für die Flurstücke 17/4, Flur 17 (Kaufmannschaft), 
17 /2.:o Flur 17 (Meyer .. Erbbauberechtigter). - · 
Im übrigen ergeben sich die ej.nzelnen -Maßnahmen aus dem 
Grundstücksverzeichnis. 

7. Kosten 
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Straßen 
Grunderwerb entfällt, da P.ie Flächen pfand- und lrutenfrei 

übereignet werden. 
Ausbau DM 234.690, -= 

Gemäß § 129 (1) BBauG sind 10 v.H. des 
b···i_ tragefähigen Ers-chließungsaufwandes 
vo~ der Hansestadt Lübeck zu tragen DM 23.469,--

Kosten für Ableitung von Abwasser und Versorgung mit 
Elektrizität, Gas und Wasser ------------------------------------------------------
Abwasserleitungen 
Elektrizität ) · 
Gas ) 
Wasser ) 

Lübeck" den 6. November 1967 
·Der 

DM 223.000,--

DM 62.000,--

Gesamt DM 285.000,--
================== 




